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Bebauungsplan Nr. 86.1
"Gewerbegebiet A 31 Wietmarschen-Lohne VII,
Anderung und Erweiterung"

GEE
08 a

60 dB(A)/ 45 dB(A)

Bebauungsplan Nr. 86
"Gewerbegebiet A 31 Wietmarschen-Lohne VII"
2. vereinfachte Anderung

62 dB(A)/ 47 dB(A)

LGLN

Planzeichenerklarung

Gemal Planzeichenverordnung 1990 vom 18.12.1990 (BGBI. 1991 I, S. 58) in der aktuell glltigen Fassung und der
Baunutzungsverordnung vom 21.11.2017 (BGBI. I, S. 3786) in der aktuell gultigen Fassung.

|. Bestandsangaben

Gemarkungsgrenze

Wohngebaude mit Hausnummern
Flurgrenze

20

Flursticks- bzw. Eigentumsgrenze
mit Grenzmal

Wirtschaftsgebaude, Garagen

Flursticksnummer

ll. Festsetzungen des Bebauungsplanes

1. Art der baulichen Nutzung
(gem. § 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB, i.V.m. §§ 1 bis 11 BauNVO)

GEE Eingeschranktes Gewerbegebiete
2. Mal} der baulichen Nutzung
(gem. § 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB, i. V. m. §§ 16 bis 21a BauNVOQO)
0,8 Grundflachenzahl
Geschossflachenzahl

3. Bauweise, Baulinien, Baugrenzen
(gem. § 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB, i. V. m. §§ 22 u. 23 BauNVO)

abweichende Bauweise; Gebaude dirfen eine Seitenlange von 50,0m Uberschreiten, die
Grenzabstande richten sich nach den Vorschriften der NBauO

— Baugrenze

6. Verkehrsflachen
(gem. § 9 Abs. 1 Nr. 11 und Abs. 6 BauGB)

StraBenverkehrsflachen

Strallenbegrenzungslinie

9. Griinflachen
(gem. § 9 Abs.1 Nr. 15 u. Abs. 6 BauGB)

offentliche Grinflachen

10. Wasserflachen und Flachen fur die Wasserwirtschaft, den Hochwasserschutz
und die Regelung des Wasserabflusses
(gem. § 9 Abs. 1 Nr. 16 und Abs. 6a BauGB)

Umgrenzung von Flachen fur die Wasserwirtschaft, den Hochwasserschutz und die
Regelung des Wasserabflusses

® Regenrickhaltebecken

13. Planungen, Nutzungsregelungen, Maflnahmen zum Schutz, zur Pflege und
zur Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft
(gem. § 9 Abs. 1 Nr. 20, 25 und Abs. 6 BauGB)

H Umgrenzung von Flachen fir MaRnahmen zum Schutz, zur Pflege und Entwicklung
Eererememed| VON Boden, Natur und Landschaft: ErsatzmalRhahme BAB 31

15. Sonstige Planzeichen

Umgrenzungen der Flachen fur besondere Anlagen und Vorkehrungen zum Schutz
3 vor schadlichen Umwelteinwirkungen im Sinne des Bundes-Immissionsschutzgesetzes
(gem. § 9 Abs. 1 Nr. 24 und Abs. 4 BauGB)

B2 Teilbereiche fir passive SchallschutzmalRnahmen

Abgrenzung unterschiedlicher Nutzungen, z.B. von Baugebieten, oder Abgrenzung des
Malies der Nutzung innerhalb eines Baugebietes (gem. § 1 Abs. 4, § 16 Abs. 5 BauNVO)

R — Grenze des raumlichen Geltungsbereichs des Bebauungsplanes
(gem. § 9 Abs. 7 BauGB)

Planzeichen erganzend zur Planzeichenverordnung

Emissionskontingent L gx nach DIN 45691:2006-12 "Gerauschkontingentierung"”
62dB(A)/ 47dB(A) (Dezember 2006, Beuth-Verlag) tags / nachts in dB(A)/m?

Hinweis (Darstellung ohne Normcharakter)

—_Jr—TJ11— Grenze des raumlichen Geltungsbereichs der angrenzenden Bebauungsplane

—————— — Bauverbotszone, 40 m vom Fahrbahnrand (gem. § 9 Abs. 1 FStrG) /
— — —— Baubeschrankungszone, 100 m vom Fahrbahnrand (gem. § 9 Abs. 2 FStrG)

A. TEXTLICHE FESTSETZUNGEN

§ 1 Festsetzungen zum Immissionsschutz

a) Emissionskontingente
Im Plangebiet sind nur Vorhaben (Betriebe und Anlagen) zulassig, deren Gerdusche die die in der
Planzeichnung festgesetzten Emissionskontingente Lek nach DIN 45691:2006-12
,Gerauschkontingentierung® (Dezember 2006, Beuth-Verlag) weder tags (06.00 h bis 22.00 h) noch
nachts (22.00 h bis 06.00 h) Gberschreiten.
Die Prifung der Einhaltung erfolgt nach DIN 45691:2006-12, Abschnitt 5:

b) passive SchallschutzmaRnahmen
Die Aullenbauteile von Gebduden oder Gebadudeteilen, in den nicht nur zum voribergehenden
Aufenthalt von Menschen bestimmten Raumen, sind in die in den folgenden Tabellen genannten
Larmpegelbereiche gem. DIN 4109 “Schallschutz im Hochbau” einzustufen.

Geschosse TB 1 B2
Fassaden zur A 31 EG und OG \ v
Einstufung
Larmpegel- . .
bereiche Seitenfassaden *) EG und OG V v
(LPB)
Rickseiten der Gebaude *) EG und OG v I

*) Erlauterung/Definition:
Fassaden Fassaden die einen Winkel von 0 bis 60 Grad zur
zur A 31 Achse der A 31 bilden

Seitenfassaden Fassaden die einen Winkel von 60 bis 120 Grad zur

der Gebaude Achse der A 31 bilden
Rickseiten Fassaden die einen Winkel von 120 bis 180 Grad zur
der Gebaude Achse der A 31 bilden

Um far die bei Arbeitsrdumen notwendige Bellftung zu sorgen, ist in den Teilbereichen 1 bis 2 mit
Festsetzungen aus Grinden des Immissionsschutzes bei Rdumen der Einbau von schallgeddmmten
Laftern vorgeschrieben, sofern keine Luftungsmdglichkeit Uber von der Larmquelle abgewandte Fenster
besteht (Ruckseiten der Gebaude, auf der von der A 31 abgewandten Gebaudeseite; Fassaden die einen
Winkel von 120 bis 180 Grad zur Achse der A 31 bilden). Gleiches gilt flir RGume mit sauerstoffzehrenden
Heizanlagen.

Die Einhaltung der erforderlichen Schallddmmwerte ist bei der genehmigungs- oder anzeigepflichtigen
Errichtung, Anderung oder Nutzungsanderung von Gebauden oder Geb&udeteilen nachzuweisen.

§ 2 Bodenversiegelung von KFZ- Stellplatzen
Die Oberfliche von KFZ- Stellplatzen und lhren Zufahrten sind mit wasserdurchlassigen Materialien

(Pflaster mit einem mindestens 25%-igen Fugenanteil, Schotterrassen, Rassengittersteine 0.3.)
aufzufihren.

§ 3 Bepflanzung von KFZ- Stellplatzen

Auf Grundstlicken mit mehr als sieben KFZ- Stellplatzen ist je angefangene finf Platze ein grof3kroniger
Laubbaum anzupflanzen.

§ 4 Nebenanlagen, Trafostationen

Die Errichtung von Trafostationen ist auch auferhalb der Baugrenzen zulassig. Wird zum Zwecke der
Errichtung eine eigentumsrechtlich eigenstéandige Versorgungsflache gebildet, so wird fiir diese
Versorgungsflache eine dreiseitige Grenzbebauung zwingend festgesetzt.

§ 5 Nutzungsregelungen

a) Gemal § 1 Abs. 9 BauNVO sind im Plangebiet Wohnungsprostitution, Sexshops und solche Betriebe,
deren beabsichtige Nutzung auf die Ausibung sexueller Handlungen innerhalb der Betriebsflachen
ausgerichtet ist oder bei denen die Ausiibung sexueller Handlungen ein betriebliches Wesensmerkmal
darstellt, wie z. B. Bordelle, bordellartige Betriebe, sogenannte Swinger-Clubs oder gewerbliche
Zimmervermietungen zum Zweck der Vornahme sexueller Handlungen nicht zulassig.

b) Gemal § 1 Abs. 5,6 und 9 BauNVO sind im Plangebiet Vergniigungsstatten gemall § 6 Abs. 2 Nr. 8
BauNVO, § 6 Abs. 3 BauNVO und § 8 Abs. 3 Nr. 3 BauNVO nicht zulassig

c) Im Plangebiet sind Wohnungen, die nach § 8 Abs. 3 Nr. 1 BauNVO ausnahmsweise zugelassen
werden kénnen, gemal § 1 Abs. 6 Nr. 1 BauNVO nicht zulassig.

§ 6 Mallnahmen zum Artenschutz (gem. § 19 (1) Nr.20 BauGB)

Es sind die artenschutzrechtlichen Bestimmungen des § 44 BNatSchG zu beachten. Diese gelten

unmittelbar und unabhdngig vom Satzungsbeschluss des Bebauungsplanes auch fir alle

nachgeschalteten  Genehmigungsebenen (also auch bei Bauantrag). Im Ergebnis des

Artenschutzbeitrages lasst sich festhalten, dass die Erfillung der artenschutzrechtlichen

Verbotstatbestande nach derzeitiger Einschatzung mittels folgender Mafihahmen abgewendet werden

kann:

- Notwendige Baumfallarbeiten und das Beseitigen von Gehélzen sind, in Anlehnung an § 39 Abs. 5
BNatSchG, innerhalb des Zeitraumes vom 01. Oktober bis zum 28. Februar durchzufiihren.

- Die sonstige Baufeldraumung (Abschieben von Oberboden, Beseitigen sonstiger Vegetationsstrukturen)
kann innerhalb des Zeitraumes vom 01. September bis zum 28. Februar erfolgen.

- Sollten diese MalRnahmen auf3erhalb der vorgenannten Zeitrdume erforderlich sein, sind unmittelbar vor
dem Eingriff diese Bereiche / Strukturen durch eine fachkundige Person (z. B. Umweltbaubegleitung) auf
ein Vorkommen von aktuell besetzten Vogelnestern sowie auf eventuellen Besatz mit Individuen der
Artgruppe der Fledermause zu Uberprifen. Von den zeitlichen Beschrankungen kann abgesehen
werden, wenn durch die Uberpriifung der fachkundigen Person festgestellt wird, dass keine
Beeintrachtigungen europaischer Vogelarten und von Fledermdusen zu befiirchten sind. Beim
Feststellen von aktuell besetzten Vogelnestern oder Fledermausbesatz ist die Untere
Naturschutzbehorde zu benachrichtigen und das weitere Vorgehen abzustimmen.

- Gestaltung der AufRenanlagen: Aus Grinden des Naturschutzes (Lebensraum fir Insekten,
Nahrungsgrundlage fir die Avifauna) sind die sonstigen Aufienanlagen/ Freiflachen im Plangebiet mit
Ausnahme der notwendigen ErschlieBungen gartnerisch anzulegen. Die Anlage von Kiesbeeten und/
oder Steinbeeten ist nicht zulassig.

B Hinweise

Fir diesen Bebauungsplan gilt die Verordnung Uber die bauliche Nutzung der Grundstiicke (BauNVO)
i.d.F. vom 23.01.1990 (BGBL. | S 132)

Von der Bundesautobahn BAB A 31 und der Bundesstrale B 213 gehen erhebliche Emissionen aus.
Seitens der Eigentimer neu ausgewiesener Baugrundstlicke sowie bei Neu- oder Umbauten bestehen
keine Anspriiche gegen den jeweiligen StralRenbaulasttrdger im Hinblick auf die Bestimmungen des
Bundesimmissionsschutzgesetzes, soweit Emissionen von der BAB A 31 und der B 213 ausgehen.

Da der Bebauungsplan im Bereich vorhandener bzw. geplanter Stral3en errichtet wird, besteht gegen die
jeweiligen Trager der StralRenbaulast kein Anspruch auf Schallschutzmaflnahmen. Eventuelle
Larmschutzmalinahmen infolge der derzeitigen Belastung bzw. infolge einer Erhéhung der
Verkehrsbelastung durch die allgemeine Entwicklung ohne gleichzeitigen baulichen Eingriff in die jeweilige
Fahrbahn durch den Stralenbaulasttrager oder infolge von Baumallnahmen an der jeweiligen Stralle
aufgrund der Festsetzungen im Bebauungsplan sind von der Gemeinde bzw. vom Eigentimer der
baulichen Anlage selber zu tragen und durchzufiihren.

In Bezug auf den Verlauf der BAB A 31 ragt die 100-m-Baubeschrankungszone gemal § 9 (2) FStrG ins
Plangebiet hinein. In Bezug auf den Verlauf der A 31 ragt die 40-m-Bauverbotszone gemal § 9 (1) FStrG
ins Plangebiet hinein.

Innerhalb der Bauverbotszone diirfen langs der jeweiligen Stralie Hochbauten jeder Art in einer Entfernung
bis zu 40 m, gemessen vom auReren Rand der befestigten Fahrbahn der jeweiligen Stral3e, nicht errichtet
werden. Dies gilt entsprechend fir Aufschittungen und Abgrabungen gréReren Umfangs sowie fur
Werbeanlagen, auch samtliche Werbepylone oder Gittermasten. Dieses Verbot gilt auch fur Anlagen oder
Bauten, die nach dem Landesbaurecht als genehmigungsfreie Vorhaben zu behandeln sind.

Alle Werbeanlagen aulierhalb der 100 m - Anbaubeschrankungszone, die von der Autobahn eingesehen
werden kdnnen, bedurfen der Zustimmung des Fernstrallen-Bundesamtes. Sofern innerhalb der 100 m -
Anbauverbotszone Werbeanlagen errichtet oder gedndert werden dirfen, ist hierflir grundsatzlich die
Zustimmung oder Genehmigung des Fernstrafien-Bundesamtes erforderlich. Die zuvor genannten
Bestimmungen sind auch fur temporare Werbeanlagen und Baustellenschilder zu beachten.

Beleuchtungsanlagen jeder Art (ortsfeste sowie mobile z.B. an Fahrzeugen) sind ausreichend und
nachweislich wirkungsvoll zur Autobahn 31 abzuschirmen. Die Reflekioren der Beleuchtung sind
waagerecht zu montieren. Fur s@mtliche Beleuchtungsanlagen, die eine physiologische Wirkung auf die
Verkehrsteilnehmer auf der Autobahn ausiiben koénnen, ist ein lichttechnisches Gutachten von einem
zugelassenen Sachverstdndigen im Zuge des Baugenehmigungsverfahrens anzufertigen. Eine
unabhangige Prifung des Gutachtens ist ebenfalls zu veranlassen.

Staub und sonstige baubedingte Einflisse, die den Verkehr auf der Autobahn negativ beeinflussen
kénnen, sind durch geeignete Mallnahmen zu unterbinden.

Entlang der BAB A 31 sind die neuen Grundstiicke fest und llickenlos gegen die Autobahn abzugrenzen
(Zaun, Wall, Hecke, Anpflanzungen 0.4.).

Das Plangebiet liegt zum Teil im Flugbeschrankungsgebiet ED-R 37 sowie innerhalb der
Bauhdhenbeschrankung des Luft-/ BodenschieBplatzes Nordhorn. Hier dirfen Gebaude, einschlielich
untergeordneter Gebaudeteile, eine Héhe von 30 m Uber Grund nicht Gberschreiten.

Von dem dortigen Flugbetrieb gehen nachteilige Immissionen, insbesondere Fluglarm, auf das Plangebiet
aus. Es handelt sich um eine bestandsgebundene Situation mit ortsiblicher Vorbelastung. Fur die in
Kenntnis dieses Sachverhaltes errichteten baulichen Anlagen kénnen gegen die Bundeswehr keinerlei
Abwehr- und Entschadigungsanspriche geltend gemacht werden. Es wird empfohlen, den Immissionen
durch geeignete Gebadudeanordnung sowie durch bauliche Schallschutzmallnahmen zu begegnen.

Glltige Vorschriften zur Hindernisbefeuerung und Kennzeichnung, auch wahrend der Bauphase, sind
zusatzlich zu beachten.

Sollten bei den geplanten Bau- und Erdarbeiten ur- oder frihgeschichtliche Bodenfunde (das kdnnen u.a.
sein: Tongefalischerben, Holzkohleansammlungen, Schlacken sowie auffallige Bodenverfarbungen und
Steinkonzentrationen, auch geringe Spuren solcher Funde) gemacht werden, sind diese gemaf § 14 Abs.
1 Niedersachsisches Denkmalschutzgesetzes meldepflichtig und missen der zustandigen unteren
Denkmalschutzbehérde oder dem Niedersachsischen Landesamt flir Denkmalpflege - Referat Archaologie
- Stitzpunkt Oldenburg, Ofener StralRe 15, Telefon: 0441 20576615, unverziglich gemeldet werden.
Bodenfunde und Fundstellen sind nach § 14 Abs. 2 des Niedersachsischen Denkmalschutzgesetzes bis
zum Ablauf von vier Werktagen nach der Anzeige unverandert zu lassen, bzw. fiir ihren Schutz ist Sorge
zu tragen, wenn nicht die Denkmalschutzbehoérde vorher die Fortsetzung der Arbeiten gestattet.

Um Schaden an vorhandenen Gehdlzen durch BaustellenmalRnahmen zu vermeiden, sind die Vorgaben
der DIN 18920 zu beachten.

Um negative Auswirkungen von Lichteinflissen innerhalb des Plangebietes auf die Insektenfauna und die
Fledermausfauna, von denen Teilnahrungsrdume im Bereich des Plangebietes bestehen, zu vermindern
bzw. auszuschlief3en, ist im Plangebiet eine ,fledermausfreundliche” Beleuchtung zu etablieren, welche die
Lichtemissionen auf ein fur die Sicherheit ausreichendes Mal} reduziert.
Folgende Punkte sind hierbei zu bericksichtigen:

e Reduktion der Beleuchtung auf ein unbedingt notwendiges Mall (wenn moglich, bewegungsinduzierte
Schaltung),
so wenig Lichtpunkte wie mdglich,
Ausrichtung des Lichtkegels nach unten,
Punktuelles, in niedriger Hohe und nach oben sowie hinten hin abgeschirmtes Licht,
Minimierung von Streulicht,
Verwendung von insektenfreundlichen Leuchtmitteln mit geringem UV-Anteil.

Praambel und Ausfertigung

Aufgrund der §§ 1 Abs. 3 und 10 und 13 des Baugesetzbuches (BauGB) vom 03.11.2017 (BGBI. |
S. 3634) in der aktuell glltigen Fassung und der §§ 10 und 58 des Niedersachsischen
Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) vom 17.12.2010 (Nds. GVBI. S. 576) in der aktuell
glltigen Fassung hat der Rat der Gemeinde Wietmarschen diesen Bebauungsplan Nr. 86.2
"Erweiterung Gewerbegebiet A 31 Wietmarschen-Lohne VII", 1. vereinfachte Anderung, bestehend
aus der Planzeichnung und den textlichen Festsetzungen, als Satzung beschlossen.

Wietmarschen, den .................... (SIEGEL) Der Blrgermeister

Aufstellungsbeschluss
Der Verwaltungsausschuss der Gemeinde Wietmarschen hat in seiner Sitzung am 28.10.2024 die

Aufstellung des Bebauungsplans beschlossen. Der Aufstellungsbeschluss ist gemaf § 2 Abs. 1
BauGB am 25.06.2025 ortsUblich bekannt gemacht worden.

Wietmarschen, den .................... Der Blrgermeister

Planunterlage

Kartengrundlage:  Liegenschaftskarte

Quelle: Auszug aus den Geobasisdaten der Niedersachsischen
Vermessungs- und Katasterverwaltung,

© 2025 Q LGLN

Landesamt fiir Geoinformation
und Landesvermessung Niedersachsen
Regionaldirektion Osnabriick-Meppen

Landkreis Grafschaft Bentheim

Gemeinde : Wietmarschen
Gemarkung : Lohne

Flur 145

Malistab 1 1:1000

Diese amtliche Prasentation und die ihr zugrunde liegenden Angaben des amtlichen
Vermessungswesens sind nach § 5 des Niedersachsischen Gesetzes (iber das amiliche
Vermessungswesen vom 12. Dezember 2002 (Nds. GVBI 2003) geschitzt. Die Verwertung fur
nichteigene oder wirtschaftliche Zwecke und die offentliche Wiedergabe ist nur mit Erlaubnis der
zustandigen Vermessungs- und Katasterbehérde zulassig.

Die Planunterlage entspricht dem Inhalt des Liegenschaftskatasters und weist die stddtebaulich
bedeutsamen baulichen Anlagen sowie Stralben, Wege und Platze vollstandig nach (Az. L4-50/2025
Stand vom 24.06.2025). Sie ist hinsichtlich der Darstellung der Grenzen und der baulichen Anlagen
geometrisch einwandfrei.

Die Ubertragbarkeit der neu zu bildenden Grenzen in die Ortlichkeit ist einwandfrei méglich.

Nordhorn, den ................... Landesamt fur Geoinformation und

Landesvermessung Niedersachsen
(Siegel) Regionaldirektion Osnabrick-Meppen
- Katasteramt Nordhorn -

Veroffentlichung

Der Verwaltungsausschuss der Gemeinde Wietmarschen hat in der Sitzung am 28.10.2024 dem
Entwurf des Bebauungsplans und der Begrindung zugestimmt und die Veroffentlichung gemal § 3
Abs. 2 BauGB beschlossen.

Ort und Dauer der Veréffentlichung wurden am 25.06.2025 ortstblich bekannt gemacht.

Der Entwurf des Bebauungsplans mit der Begriindung wurde vom 03.07.2025 bis 04.08.2025
geman § 3 Abs. 2 BauGB verdffentlicht.

Gemal § 4a Abs. 2 BauGB sind gleichzeitig die Stellungnahmen der Behdrden und sonstigen
Trager offentlicher Belange gemaR § 4 Abs. 2 BauGB eingeholt worden.

Wietmarschen, den ................... Der Biurgermeister

Satzungsbeschluss

Der Rat der Gemeinde Wietmarschen hat den Bebauungsplan nach Priifung der Stellungnahmen
gemal §§ 3 Abs. 2 und 4 Abs. 2 BauGB in seiner Sitzung am 18.09.2025

Wietmarschen, den .................... Der Burgermeister

Inkrafttreten
Der Satzungsbeschluss Uber den Bebauungsplan Nr. 86.2 "Erweiterung Gewerbegebiet A 31
Wietmarschen-Lohne VII", 1. vereinfachte Anderung ist gemanR § 10 Abs. 3 BauGB am

........................ ortsliblich bekannt gemacht worden.

Der Bebauungsplan ist damitam ....................... rechtsverbindlich geworden.

Wietmarschen, den ................... Der Burgermeister

Verletzung von Vorschriften

Innerhalb eines Jahres seit Bekanntmachung des Bebauungsplanes sind Verletzungen von
Verfahrens- und Formschriften gemaf § 214 Abs. 1 BauGB oder beachtliche Verletzungen unter
Berlcksichtigung des § 214 Abs. 2 BauGB der Vorschriften Uber das Verhaltnis des
Bebauungsplanes und des Flachennutzungsplanes oder beachtliche Mangel des
Abwagungsvorganges gemal § 214 Abs. 3 BauGB nicht geltend gemacht worden. Entsprechende
Verletzungen oder Mangel werden damit unbeachtlich.

Wietmarschen, den .................... Der Birgermeister
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Gemeinde Wietmarschen

Bebauungsplan Nr. 86.2

"Erweiterung Gewerbegebiet A 31

Wietmarschen-Lohne VII", 1. vereinfachte Anderung
Verfahren gemald § 13 BauGB

ABSCHRIFT

Plotdatum: 2025-10-06

MaRstab 1:1.000

Speicherdatum: 2025-10-06




	Pläne und Ansichten
	Abschrift


